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1980 05 06 

Regierungsvorlage , 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über das Iand- und forstwirtschaftliche Be

triebsinformationssystem (LFBIS-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft hat ein land- und forstwirt
schaftliches Betriebsinformationssystem (LFBIS) 
einzudchten und zu führen. Hiebei k;mn er sich 
der automationunterstützten Datenverarbeitung 
bedienen. 

(2) Der/Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft wird ermächtigt, mit den Ländern Ver
einbarungen nach Art. 15 a B-VG zum Zwecke 
der übertragung von Aufgaben des LFBIS an 
andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, die 
Aufgaben auf land- und forstwirtschaftlichem 
Gebiet besorgen, abzuschließen. Beim Abschluß 
solcher Vereinbarungen ist Bedacht zu nehmen 
auf die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit der Verwaltung oder auf die Ver
besserung des Datenverkehrs im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. In solchen Vereinbarungen ist 
dafür vorzusorgen, daß die beauftragten Rechts
träger an die Bestimmungen dieses Bundesge
setzes gebunden werden. 

(3) Nach Maßgabe einer vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft nach Anhörung 
des Österreichischen Statistischen Zentralamtes zu 
erlassenden Verordnung können dem österrei
chischen Statistischen Zentralamt aus, den im 
Abs. 2 zweiter Satz genannten Gründen die 
Verarbeitung und übermittlung von Daten aes 
LFBIS übertragen werden, soweit diese Daten 
mit Aufgaben der Bundesstatistik in Zusam
menhang stehen. 

§ 2. Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft hat Daten, die unter die in der Anlage 
zu diesem Bundesgesetz genannten Datenarten 
fallen, für die einzelnen land- und forstwirt
schaftlichen Betriebe für Zwecke der ihm durch 
das Bundesministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389, 
oder auf Grund anderer Gesetze übertragenen 
Aufgaben zu ermitteln, zu verarbeiten und zu 
benützen, soweit dies zur Erfüllung der genann
ten Aufgaben erforderlich ist. Dabei sind auch 

die Belange der umfassenden Landesverteidigung 
zu berücksichtigen. . 

§ 3. (1) Das Österreichische 'Statistische Zen
tralamt hat die im Zuge von Erhebungen, die 
vom Bundesminister für Land-und Forstwirt
schaft auf Grund des Bundesstatistikgesetzes 1965, 
BGBl. Nr. 91, durch Verordnung angeordnet 
wurden, ermittelten Einzeldaten, die unter eine 
der in der Anlage zu diesem Bundesgesetz ge
nannten Datenarten fallen, an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft zu übermitteln, 
soweit dies in dieser Verordnung angeordnet 
wurd,e. 

(2) Das Österreichische Statistische Zentral amt 
hat Berichtigungen, .Änderungen und Ergänzun
gen von im Abs. 1 genannten Daten dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft zu über
mitteln. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft hat die im Abs. 1 und Abs. 2 ge
nannten Daten in das LFBIS aufzunehmen. 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft hat die für Zwecke der Bundes
mineralölsteuervergütung nach § 7 des Bundes
mineralölsteuergesetzes, BGBl. Nr. 67 /1966~ er
mittelten Einzeldaten, die unter eine der in der 
Anlage zu diesem Bundesgesetz genannten Daten
arten fallen, in das LFBIS aufzunehmen; § 2 
Abs. 1 Z 19 des Bundesrechenamtsgesetzes,BGBl. 
Nr. 123/1978, bleibt unberühl't. 

(2) Das LFBIS darf auch für Zwecke der Bun
desmineralölsteuervergütung benützt werden. 

§ 5. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes 
haben nach Maßgabe des § 10 Abs. 4 folgende 
Daten der Einheitswertbescheide für wirtschaft
liche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens an den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft zu übermitteln: 

1. Name und Anschrift des Eigentümers der 
wirtschaftlich,en Einheit, 

2. Stichtag der Feststellung, 
3. Lage des Grundbesitzes, 
4. Zurechnung des Steuergegenstandes, 
5. Einheitswert, 
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6. Fläche und Hektarsatz je Unterart' des land
u~d forstwirtschaftlichc;m Vermögens, 

7. Zuschläge und Abschläge gemäß § 40 des 
Bewertungsgesetzes 1955. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft hat die im Abs. 1 genannten Daten 
in das LFBIS aufzunehmen. 

§ 6. (1) Der Milchwirtschaftsfonds hat die 
Einzelrichtmengen und die von den Bearbeitungs
und Verarbeitungsbetrieben von den einzelnen 
Milcherzeugern übernommenen Mengen im Sirne 
des Marktordnungsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 36/ 
1968, an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft zu übermitteln. 

(2) Der Bundesminister für Land- und, Forst
wirtschaft hat die im Abs. 1 genannten Daten 
in.das LFB..IS aufzunehmen. 

§; 7. (1) Der Bundesminister für Land- und, 
Forstwirtsch,aft hat Einzeldaten, die unter eine 
d,er. in d~r' An~i1ge zu diesem Bundesg~setz, ge.
nannten Datenarten fallen und die für Förde
r~~gsmaßn;lhm~n des Bundes ermittelt worde~ 
Sind" in das LFBIS, aufzunehmen, wenn dadurch 
ci;r' Aussag~wert . des LFBIS verbessert wird und 
s<;h~t?-würdige Interessen des Betroffen(!n nicht 
verletzt werden. 

anstalt, die Wasserwirtschaftlichen . Bundes
anstalten, die Dienststellen der Wildbach
und Lawinenverbauung, die Landwirtschafts
kammern und die Landarbeiterkammern, 
soweit dies zur Wahrnehmung von diesen 
Organen, Einrichtungen und Körperschaften 
gesetzlich übertragenen Aufgaben wesent-
liche Voraussetzung ist; , 

2. an Förderungsstellen im Sinne des § 7 Abs. 2, 
soweit dies zur Behandlung des einzelnen 
Förderungsfalles notwendig ist; Förderungs
stellen dürfen auf Grund dieser Bestim
mung erlangte Einzeldaten an Dritte nur 
dann übermitteln, wenn der Betroffene der 
übermittlung ausdrücklich schriftlich zuge
stimmt hat oder soweit die übermittlung 
zur Durchführung der Förderung eine we~ 
sentliche Voraussetzung bildet. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft hat die im § 3, § 4, § 6 und § 8 ge
nannten Daten der Landesregierung und der 
'Landwirtschaftskammer zu übermitteln, soweit 
dies' zur Wahrnehmung von diesen Rechtsträgern 
gesetzlich. übertrag,enen Aufgaben wesentliche 
Voraussetzung ist. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft hat die im § 7 Abs. 1 genannten Daten 

(2) Juristisch!O und natürliche Personen, die 
b_e~' Gew.ährung von Förderungen aus Bundes- I 

m~t,~ebl mitvvirken, sing, zu. verpflichten, die im 
A,qs, 1 genatl!l~en, von ihnen. ermittelten Daten 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
scb..~fLZur Vet:fügurg zu stf7Ilen. 

a) wenn eine vom Bund geförderte Leistung 
auch aus Mitteln des Landes, der Gemeinde 
oder der Landwirtschaftskammer geför
dert worden ist oder der Landeshauptmann 
oder die Landwirtschaftskammer bei der 
Durchführung einer Förderung au,s Bun
de,smitteln mitgewirkt hat, der Landesre
gierung und der Landwirtschaftskammer, 

§.8: Der Bundesministe1' für Land- und Forst
wirtschaft hat' Daten, (ii~unter ,eine de~ in der 
1\lJJjI;ge: zu, dü:se~ Bundesgesetz angeführten 
l)atenar,ten fallen, und die er in Vollziehung der 
G:esetz~ oder bei d~r Verwaltung des Bundes
verinÖge~~ ,'~rmittelt. o9.'~r di~ an ihn entspre~ 
~~~d;de~"Best,ip1munge~ der §§ 7 oder 18 DSG, 
Bß1}1! Nr. 565/1978, übermittelt w.orden sind,: 
in dilS LE:ßIS a:ufzunC<hmen, wenn dadurch der 
AU~~'1&.eviert' des. LFBIS, verbessert wird und 
schutzwürdige Intere~sen des Betroffenen nicht 
verleF1; werdep., § 8, d~s Landwirtschaftsgesetzes 
1976, BG~l:.Nr,. 2~9, bleibt unbe'rührt.' 

§ 9., (1) Der B1lpgesminister für Land- und 
Forstwirtschaft darf Einzeldaten des LFBIS -
a~§g:~nomm~n',die ihm gemäß § 5 Abs. 1 über
mittelten Daten - übermitteln '" ~\"'-" . 

1. an den Bundesminister für Landesverteidi
gung, an' 'de;! 'Langespauptmann, die. Lan
d~sregierung, das östC:1rreichische Statistische 
Zentral amt, den Milchwirtschaftsfonds; den 
Getreidewirtschaftsfonds, die' Vieh-' und 
Fleischkommission, den Weinwirtschafts
fonds, die Landwirtschaftlichen Bunde's
anstalt~n, die Forstliche B,].mdesversuchs-

b) wenn die Landarbeiterkammer bei Durch
führung einer Förderung aus Bundesmitteln 
mitgewirkt hat, der Landesregierung und 
der Landarbeiterkammer 

zu übermitteln. 

(4) Werden die übermittelten Daten vom B.un
desminister für Land- und Forstwirtschaft nach
trägiich berichtigt" geändert oder ergänzt, so sind 
dem Empfänger auch diese Daten zu übermitteln. 

(5) Die. Empfänger dürfen die im ,§ 3, § 4 
und § 6 genannten Daten, soweit dieüb~rmitt
lung an sie auf Grund dieses Bundesgesetzes er
folgt, nur auf· Grund einer ausdrücklichen ge
setzlichen Ermächtigung an Dritte übermitteln. 

(6) Auf Grund anderer Rechtsvorschriften be
stehende gesetzliche Verpflichtungen zur über
mittlung von Daten werden durch dieses Bun
desgesetz nicht berührt. Die im§ 3 genannten 
Daten unterliegen - ausgenommen für Zwecke, 
der Bundesmineralölsteuervergütung - der Ver.
schwiegenheit auch· gegenüber Aqgabenbehörden. 

(7) § 7 Abs. 2 DSG bleibt - unbeschadet der 
Bestimmung des Abs. 5 und Abs. 6 letzter 
Satz - unberührt. 
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§ 10. (1) In das .LFBIS sind erstmals aUe Daten; 
aufzunehmen, die unter eine der in der An-i 

'lage zu diesem Bundesgesetz genannten Daten- i 

arten fallen und denen im Zeitpunkt des In~; 
krafttretens di,eses Bundesgesetzes aktuelle Be-! 
deutung zukommt. I 

(2) Die Bestimmungen des § 3 sind auf Einzel-i 
daten, die bei Erhebungen auf Grund des Bun-; 
desstatistikgesetzes 1965 vor dem 1. Jänner 1980' 
ermittelt wurden, nur insoweit anzuwenden, als 
in der die statistische Erhebung anordnenden 
Verordnung von der Ermächtigung des § 10 
Abs. 1 zweiter Satz des Bundesstatistikgesetzes 
1965 Gebrauch gemacht worden ist. Sie dürfen 
nur für die in der genannten Verordnung be
zeichneten Zwecke benützt werden. 

(3) Das Verfahren der übermittlung der im 

1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

1.9 
UO 
1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 
1.16 

3 

Zustelladresse 
Telefon (ja - nein) 
Bezirkslandwirtschaftskammer 
Bankverbindung '(Bankleitzahl, Post
sparkasseu'konto des Bankinstitutes, 
Girokontonummer des Betriebsinhabers) 
I,:ahdwirtschaftliches 'Produktiönsgebiet 
Bodehriutzungsform 
Selbstbewirfschaftefe Gesamtfläehe (ideell) 
Erwerbsart (Voll-, Neben-, Zuerwerbs
betrieb) 
Erschwerniszone (Bergbauern) 
Betrieb ganzjährig bewirtsChaftet (ja ....:.. 
nein) 
Milchleistun:gskön:trolle (ja - h~in) 
Mitglied bei Maschinenring (ja - n~in') § 3 genannten Daten an den Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft ist nach Maßgabe der 
technisch7organi,satorischen Möglichkeiten .und 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des 1 
LFBIS durch Verordnung zu bestimmen. Vor Er-

B. Mikrodaten 

Allgemeine Daten 

'lassung der Verordnung ist das Österreichische 
Statistische Zentralamt anzuhören. 

(4) Das Verfahren der übermittlung an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
und der Zeitpunkt der erstmaligen übermittlung 
von im § 5 Abs. 1 genannten Daten sind vom 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft nach Maßgabe der technisch-organisa
torischen Möglichkeiten durch Verordnung zu 
bestimmen. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

§ 11. (1) Die VoJlziehung des § 9 Abs. 5 rich- 1.5 
tet sich nach § 2 DSG. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist im übrigen 

1.6 
1. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 und des § 10 

Abs. 4 der Bundesminister für Finanzen, 1.7 
2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 1.8 

Bundesminister für Land~ und Forstwirt
schaft 

betraut. 

Anlage 

Datenarten 

A. Stammdaten 

1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

Betriebsnummer 
Zählsprengel 
Name des Betriebsinhabers 
Anschrift des Betriebes (Postleitzahl, Ort, 
Straße, Hausnummer, Gemeinde, Ge
ri'mtsbezirk, politischer Bezirk, Bundes
land) 

/ 

1.9 

1.10 

Ausmaß der Iand- und forstwirtschaft
liChen Flächen nach Ktiltur- und Fruchte 
art sowie der nichtlandwirtschaftlich ge
nutzten Flächen 
Art, Menge, Wert und Verwendungs
zweck der ErzeUgung und 'Marktlei
stung 
Bestand und Schlaclltung von Nutztieren, 
nach Art, Alter und Geschlecht 
Bestand, Zuwachs und Abgang an 
Obstbäumen und Obststräuchern nach 
Art, Alter, Baumform und Standort 
Merkmale, die für die Beurteilung der 
Erzeugung und Qualität von Holz und 
sonstigen Forstprodukten und von Wein 
von Bedeutung sind 
Art und Umfang von Forstschäden 

Rechts- und Besitzverhältnisse " 

technische und bauliche Ausstattung der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

Alter, Geschlecht, Familienstand und 
Staatsangehörigkeit der in den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben selbständig 
mithelfenden und unselbständig erwerbs
tätigen Personen, Verwandtschaftsverhält
nis zum ß.etriebsinhabeJ:, mit dem Be
triebsinhaber in Hausgemeinschaft lebend 
oder nicht, erlernter Beruf, ausgeübter 
Beruf (Beschäftigung) sowie Neben
(Erwerbs)beruf, Stellung im Betrieb, 
Ausmaß und Dauer der Beschäftigung, 
Art der fachlichen Ausbildung, Vertei
lung auf die Wirtschafts-, Betriebs- und 
Berufszweige 

äußere und innere Verkehrslage, Wege
erhaltung, Wasserversorgung und Wasser
entsorgung, Stromversorgung 

, I 
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4 

2 

2.1 

2.2 
2.3 

2.4 
2.5 

3 

3.1 

3.2 

3.3 
3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4 

4.1 

358 der Beilagen 

Daten der Bundesmineralölsteuervergü- 4.2 
tung 

(soweit sie nicht bereits in lit. A ent
halten sind) 

Maschinen (Traktoren, Motorkarren; an- 5 
dere sclbstfahrende Maschinen; Motor
hacken; Motorspritzen; Motormäher; 
sclbstfahrende Heuernte-Maschinen) 

5.1 
5.1.1 

Menge an Milch und Erzeugnissen aus 
Milch, die von den Be- und Verarbei

. tungsbetrieben von den einzelnen Milch-
erzeugern übernommen wurde 

Daten der Förderung 

Einzelbetriebliche Förderung 
Grunddaten 

Flächen (Kcker, Intensivflächen, Wiesen) 
Treibstoffverbrauch/Jahr 
Auszahlungsbetrag/J ahr 
Auszahlungsdatum 

5.1.1.1 Förderungsstellen 
5.1.1.2 Datum (Antrag, Genehmigung) 
5.1.1.3 Aktion 

5.1.1.4 Maßnahme 

Daten der Einheitswertbescheide 5.1.1.5 Fiktiver Einheitswert 

Namen und Anschrift des Eigentümers 5.1.2 
der wirtschaftlichen Einheit 
Stichtag der Feststellung 5.1.3 

Lage des Grundbesitzes 5.1.4 

Zurechnung des Steuerg,egenstandes 5.1.5 
Einheitswert 

Fläche und Hektarsatz je Unterart des 5.1.5.1 
land- und forstwirtschaftlichen Vermö-

gens 5.1.5.2 
Zuschläge und Abschläge gemäß § 40 
des Bewertungsgesetzes 1955 5.2 

Daten der Milchmarktordnung 

Einze1richtmenge 

Art und Umfang der geförderten Lei
stung 

Gesamtkosten 

Eigenleistung 

Art, Umfang und Rechtsträger der För
derung 

Kreditgewährung und Kreditverbilli
gung 

Beihilfen 

Geme~nschaftliche Förderung 
Teilnahme an gemeinschaftlichen Förde
rungen (ja - . nein; wenn ja: Aktion, 
Maßnahme, Jahr) 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Datenschutzgesetz, BGBl. Nr. 565/1978, 
beschneidet die Macht der Verwaltung im Be
reich des Datenverkehrs und unterwirft diesen 
der Kontrolle der öffentlichkeit und des Par
laments. Es erzwingt die Anpassung der tra

,ditionellen Verwaltungsstrukturen an neue Ord-
nungsprinzipien. Personenbezogene Daten dür
fen im öffentlichen Bereich zum Zwecke des auto
mationsunterstützten Datenverkehrs grundsätz
lich nur ermittelt, verarbeitet und übermittelt 
werden, wenn dafür eine ausdrückliche gesetzliche 
Ermächtigung besteht oder soweit dies für den 
Auftraggeber zur Wahrnehmung der ihm gesetz
lich übertragenen Aufgaben wesentliche Voraus
setzung bildet. 

auf "Bundesfinanzen" (Art. 10 Abs. 1 Z 4 
B-VG), die Bestimmung des § 9 Abs. 5 auf "An
gelegenheiten des Schutzes personenbezogener 
Daten im automationsunterstützten Datenver
kehr" (§ 2 Abs. 1 DSG) und die übrigen Bestim
mungen auf "Einrichtung der Bundesbehörden 
und sonstigen Bundesämter" (Art. 10 Abs. 1 
Z 16 B-VG). In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Erläuterungen zum DSG hingewiesen 
(vgl. Seite 13 der Regierungsvorlage zum Daten
schutzgesetz, 72 der Beilagen zu den Stenographi
schen Protokollen des Nationalrates XIV. GP). 

Die Kosten des Ausbaues des LFBIS lassen 
sich derzeit noch nicht abschätzen. 

Besonderer Teil 

Die Führung der seit 1939 bestehenden land- Zu §1: 
und forstwirtschafdichen Betriebskarte unter Ein-
satz der automationsunterstützten Datenverar
beitung und ihre weitere Benützung auch für 
Zwecke der Ernährungsplanung, der Agrarpoli
tik und der Förderungsverwaltung des Bundes, 
mit anderen Worten, der Aufbau eines-umfassen
den land- und forstwirtschaftlichen Betriebsinfor
mationssystems, in dem die einzelnen in der 
Bundes-, Landes- und beruflichen Selbstverwal
tung ermittelten Daten im erforderlichen Aus
maß im Interesse der Datenwahrheit und der 
Kostenersparnis integriert werden, setzt mit dem 
Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes - das ist 
mit Rücksicht auf die Übergangsbestimmungen 
des § 58 DSG der 2. Jänner 1981 - auf Seiten 
des Bundes eine entsprechende gesetzliche Rege
lung voraus, wie sie bisher nicht erforderlich 
war. Denn ein solches Informationssystem wird 
auf die Generalklausel der §§ 6 und 7 Abs. 2 
DSG wohl nicht gestützt werden können. Das 
neue Bundesgesetz bildet zugleich wesentliche 
Voraussetzung für die erstrebenswerte Koopera
tion zwischen den verschiedenen Bereic..~en und 
Ebenen der Verwaltung. 

Die Bestimmungen des § 3 beruhen auf dem 
Kompetenztatbestand '"sonstige Statistik, soweit 
sie nicht nur den Interessen eines einzelnen Lan
des dient" (Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG), die Be
stimmungen der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 

Abs. 1 stellt 'dem Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft die Aufgabe, ein land- und 
forstwirtschaftliches Betl1iebsinforma tionssystem 
(LFBIS) einzurichten und zu führen. Mit Rück
si.cht auf die grundsätzliche Bedeutung eines sol
chen Informationssystems für die gesamte öffent
liche Verwaltung würde eine bloße Ermächtigung 
nicht ausreichen. Denn dieses Informationssystem 
soll dem Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft (§ 2 des vorliegenden Entwurfes), aber 
.auchdesscn nachgeorldneten :Dienststellen, ,der 
amtlichen Statistik, den Ländern und den gesetz-
1i.chen beruflichen. Vertretungen auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet zur Verfügung stehen 
(§ 9 Abs: 1 Z 1, Abs. 2 bis 4). Es soll aum 
eine wesentliche fachliche Grundlage für das För- ' 
derungswesen des Bundes bilden (§ 2 und § 9 
Abs. 1 Z 2). 

Die Benützung des Informationssystems soll 
allerdings ausschließlich auf Aufgaben im gesetz
lichen Wirkungsbereich der öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften beschränkt bleiben. Den Erfor
dernissen des Datenschutzes wiI'd durch zahlrei
che Detailbestimmungen im EinkLang mit dem 
DSG Rechnung getragen. 

Während für die Einrichtmng und Führung des 
LFBIS 'eine gesetzIiche Verpflichtung geschaffen 
werden soll, kommt für die Anwendung der auto-
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mationsunterstützten Datenverarbeitung nur eine 
Ermächtigung in Betracht, da die Voraussetzun
gen für die Anwendung der ADV erst teilweise 
gegeben sind. 

Es würde dem Grundsatz der Wirtschaftlich
keit, Zweckmäßi,gke.it ul1!d Sparsamkeit der Ver
waltung widersprechen, wollte jede öffentlich
rechtliche Körperschaft für sich derartige einzel
betriebliche Informa~ionssysteme aufbauen, weil 
sie Slie zur Besorgung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. Abs. 2 gibt daher dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft . die Möglichkeit, 
im Wege einer auf Verordnurugsstufe stehenden 
Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG Aufgaben 
des LFBIS durch Länder, Lal1!dwirtschaftskam
mern und Landarbeiterkammern besorgen zu las
sen, in welchem Fall die Rechtsträger an die Be
stimmungen des LFBIS-Gesetzes zu binden s,ind. 
Eine solche Delegation ist mehr als bloße Inan, 
spruchnahme von Dienstleistungen im Datenver
kehr im Sinne des § 13 DSG. Im allgemeinen 
Spramgebrauch hedeutet dies die MögEchkeit des 
Aufbaues und der Benützung eines gesamtöster
reichischen Systems für ,den Datenverbund einzel
betrieblicher Informationen im Berei.ch ,der Land
und Forstwirtschaft, aber im Sinne des Daten
schutzgedankens ausschließlich begrenzt auf ,die 
konkreten gesetzlichen Aufgaben der einzelnen 
in dieses System einbezogenen Rechtsträger. 
Durch die in dem ganzen LFBIS-Gesetz streng 
durchgezogene Bindung der Ermittlung, Verar
beitung, Benützung und übermittlung an die 
Erfüllung konkreter gesetzlid1er Aufgaben wer
den die Grundsätze des Datenschutzgesetzes im 
Anwendungshereich . des LFBIS nicht verwässert, 
sondern verw,irklicht. 

Abs. 3 überträgt nicht dem' Osterreich,ischen 
Statistischen Zentralamt Aufgaben ,des LFBIS, 
sondern nur technisme Hilfsfunktionen. Das 
Osterreichische Statistische Zentralamt ist sohin 
Verarbeiter im Sin'1e des § 13 DSG. Ein Vertrag 
im Sinne des § 13 DSG erübrigt sich jedoch durch 
diese Bestimmung. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung regelt konkret den Daten
bestand des Land- und forstwirtschaftlichen Be
triebsinformationssystems (LFBIS) und seine Be
nützung dur,ch den Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft. UnJd zwar steHt die Bestim
mung ausschließlich auf Aufgaben ab, die dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
sChaft durch das Bundesministeriengesetz 1973 
oder andere Gesetze zur Be.sorgung aufgetragen 
sind. Als ein Bundesgesetz, das dem Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft über das 
BUnldesministeriengesetz 1973 hinaus Aufgaben 
überträgt, ist beispielsweise das Bundesmineralöl
steuergesetz, BGBL Nr. 67/1966, zu nennen, auf 
Grund dessen ,der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft in Angelegenheiten der Bundes
mineralölsteuervergütung Abgabenbehörde ,ist. 
Belange der umfassenden Landesverteidigung ob
liegen dem Bundesminister für Lal1'd- und Forst
wirtschaft gemäß der Al1'lacge zu § 2 Teil 1 Z 15 
des Bundesministeriengesetzes 1973. Die Begren
zung auf den gesetzlichen Wiirkungsbereich ist 
aber nicht die einzige Beschränkung; eine weitere, 
dem lnhallt nach vöUig eindeutig definierte Ein
schränkung ergibt sich aus dem Datenkatalog der 
Anlage. 

Zu § 3: 

Die Bestimmung tritt an die Stelle des bis 
'zum 31. Dezember 1979 angewendeten § 10 
Abs. 1 zweiter Satz des Bundesstatistikgesetzes 
1965. Sollten Ang.aben, idie bei statistischen Er
hebungen ,in ErfüLlung !der Auskunftspflicht . ge
macht wU'rden, ,auch 'für andere Zwecke als der 
amtlichen Statistik Verwendung finden, ,so mußte 
dies in: ,der Verordnung, welche diese Erhebung 
regelt, ausdrücklich angeordnet werden. Von die
ser Ermäd1t,igung ,ist bei agrarstatistischen Erhe
bungen regelmäßig für agrar- und forstpolitische 
Zwecke Gebrauch gemacht worden. Hiedurm 
konnten insbesondere für das Förderungswesen 
des Bundes, der Länder und ,der gesetzlichen be
ruflichen Vertretungen auf land- und forstwirt
schaftlichem Gebiet untentbehrliche Daten ver
fügbar gemacht werden, die anders nicht erhält
hch sind, ohne daßschutzwürdige Interessen der 
Auskunftspflichtigen verletzt werden. 

Für Zwecke der Abgabenverwaltung waren ,die 
bei statistischen Erhebungen ermittelten Daten 
qisher nicht verfügbar und sollen auch in Zukunft 
für diese Zwecke - außer für die Bundesmineral
ölsteuervergütun.g - nicht verfügbar gemacht 
werden (siehe § 9 Abs. 6 zweiter Satz des vor
liegenden Entwurfes). 

Zu §§ 4 bis 6: 

Es handelt sich um Daten, die für die Ab
gabenverwaltung erhoben werden und sich aus
schließlich auf den hnd- und forstwirtsehaftlichen 
Bereich bez,iehem Bei Datenart'en des§ 4 und 
des § 5 ha11ldelt es sich um solche, wie sie auch 
im Rahmen der BUl1!desstatistik und im Rahmen 
des -Förderungswesensermittelt werden, sodaß 
bei ihrer Verknüpfung mit dem LFBlS der aus 
dem DSG hervorleuchtende Grundsatz der 
Datenwahrheit überwiegt. 

Für die Bundesmineralölsteuervergütung wer
den Daten der gleichen Art wie für IdieBundes
statistik und die Förderung der Landwirtsd1aft 
benötigt. Die von ,der Bundesregierung ,am 29. Ma.i 
1962 beschlossene' Treibstoffverbilligung ils För
derungsaktion baute auf den bei den statistis,chen 
Erhebungen in Erfüllung der Auskunftspflicht 
gemachten Einzelangaben auf. Dies gallt zunächst 
auch für die durch Bundesgesetz vom 13. Dezem-
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ber 1974, BGBl..Nr. 3/1975, eingeführte Bundes~ 
mineralölsteuervergütung. Mit BUn!desgesetz vom 
4. November 1976, BGBl. Nr. 624, wur,de von 
der obligatonischen statistischen .Vollerhebung ab
gegangen und ein sogenannter "Kndel'ungsdienst" 
eingeführt. Auch dieser ermittelt :aber die glei
chen Da,ten wie bisher. Die im § 4 vorgese.hene 
Verknüpfung dient ni,cht nur ein.er verbesserten 
Kontrolle der Bundesmineralölsteuervergütung 
und' der .Vermeidung von Rückforderungsverfah
ren, sondern erscheint auch zur Aktualis,ierung des 
LFBIS notwendig. 

Der Einheitswert und ,die mit ihm zusammen
hängenden Daten (§ 5) steHen Indikatoren für 
die Ertragsfähigkeit land- und forstwirtschaft
licher Betriebe dar, die seit langem die Grund
lage für agrar- und forstpolitische Maßnahmen 
bilden und die durch keine anderen Werte sub
stituierbar sind. Diese Werte wer,den daher für 
die Behandlung der einzelnen Förderungsfälle er
hoben, damit ein geeigneter Maßstab für die ob
jektive Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des 
Förderungswerbers, die eine wesendiche Voraus
setzung für die Förderungswürdigkeit darstellt, 
zur Verfügung steht. Um die Effeknivität der 
Fördemngsmaßnahmen ,des Bundes no.ch zu ver
bessern, soillenidem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft durch § 5 die für Zwecke der 
Plamllmg und Durchführung von Förderungsmaß
nahmen benötigten Einheitswerte generell ver
fügbar gemacht werden. 

§ 6 list deswegen notwendig, weil der Bun1des
minister für Land- und Forstw,irtschaft in den 
Angelegenheiten des allgemeinen Ahsatzförde
rungsbeitrages und des 'zusätzlichen Absatzfönde
rungsbeitrages g,emäß !§ 57 p des Marktordnungs
gesetzes 1967 Ahg:l!benbehörde ,ist und die Höhe 
der Abgaben :durch Verol'dnung festzusetzen hat. 
Er bedarf dafür der Inf.ormation über die Ein
zelrichtmengen und d,ie tatsächli.che Anlief,erung. 

Die Daten der §§ 4 und 6 sind - ebenso wie 
die statistischen Daten des § 3 - durch § 9 
Abs. 5 besonders streng geschützt. 

Zu § 7: 

Die Verarbeitung der für Förderungsmaßnah
men des Bundes ermittelten Einzeldaten (Abs. 1) 
erscheint zu Kontrollzwecken, zur Beurteilung 
des Erfolges der Förderungsmaßnahmen und 
auch zur B,ehandlung künftiger Förderungsan
suchen des Betroffenen unerläßlich. Soweit die 
Gewährung einer Förderung aus Bundesmitteln 
von einer Förderung des Landes oder der Land
wirtschaftskammer für die gleiche Leistung ab
hängig ist, ist auch die Höhe der vom Land oder 
der Landwirtschaftskammer gewährten Mittel zu 
erfassen. Dies ,entspricht auch der Bestimmung 
des Punktes 4.4 der Allgemeinen Rahmenricht
.linien für die Gewährung von Förderungen aus 
Bundesmitteln und des Punktes 3.2 der Allge-

meinen Bestimmungen für die Förderung der 
Landwirtschaft (Kapitel 60), Erla,ß des Bundes
ministers für Land- und Forstwirtschaft vom 
31. Jänner 1980, Z 03071/01-Pr. 1/80. 

Bei den Förderungsstellen des Abs. 2 handelt 
es sich insbesondere um die Landwirtschafts
kammern, die Landarbeiterkammern und Kredit
in~titute, Da die Gesetzgebung in den Angelegen
hei ten der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, 
auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet den 
Ländern obliegt, können auch diese öffentlich
rechtlichen Körperschaften nur durch Vertrag 
zur Mitwirkung an Förderungsaktionen des Bun
des herangezogen werden. Die Bestimmung ver
pflichtet den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, dafür zu sorgen, daß auch. die 
von den Förderungsstellen bei Förderungsmaß
nahmen des Bundes ermittelten Daten in das 
LFBIS aufgenommen werden können. 

Zu § 8: 

Die Bestimmung ermöglicht die Aufnahme von 
Daten, die unter eine der in der Anlage zu dem 
im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz genann
ten Datenarten fallen und die an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft anders 
als auf Grund der §§ 3 und 5 bis 7 übermittelt 
worden sind. 

Zu § 9: 

Die Bestimmung regelt die Übermittlung von 
Einzeldaten des LFBIS. Eine Übermittlung von 
Einzeldaten ist ausnahmslos nur für die Erfüllung 
gesetzlicher Aufgaben des Empfängers zulässig. 
Als gesetzliche Grundlage im Sinne der Bestim
mung sind nicht nur materiell-rechtliche Vor
schriften, sondern auch gesetzliche Umschreibun
gen des Wirkungsber,eiches in Organisationsvor
schriften einschließlich des Art. 101 B-VG zu 
verstehen (siehe auch die vergleichbare Bestim
mung des § '2). 

Die Übermittlung von Einheitswerten, die von 
den Abgabenbehörden des Bundes dem Bundes~ 
minister für Land- und Forstwirtschaft über
mittelt worden sind, an Dritte ist wegen der 
Sensibilität dieser Daten ausnahmslos verboten. 
Dieses Verbot gilt aber nicht für Einheitswerte, 
die für Zwecke der Förderung im Einzelfall vom 
Betroffenen dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft oder einer Förderungsstelle be
kanntgegeben worden sind (§ 9 Abs. 3). 

Abs. 1 nennt die Organe, Einrichtungen und 
Körperschaften der öffentlichen Verwaltung, an 
die eine übermittlung von Daten zulässig .ist. 

Abs. 2 und 3 enthalten die Verpflichtung, be
stimmte Daten den Ländern und gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen auf land- und forstwirt
schaftlichem Gebiet zu übermitteln. 
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Abs. 4 stellt sicher, daß jeweils der aktuellste Zu § 10: 
Datenbestand dem Empfänger zur Verfügung 
steht. 

Abs. 5 verbietet die Weitergabe der bundes
statistischen Daten (§ 3), der Bundesmineralöl
steuervergütungsdaten (§ 4) und der Milchmarkt
daten (§ 6) durch den Empfänger ohne ausdrück
liche gesetzliche Ermächtigung. Diese Bestimmung 
ist wegen der besonderen Sensibilität der genann
ten Daten vorgesehen. 

Abs. 6 und 7 sichern den Fortbestand von 
Obermittlungsvorschriften in anderen Gesetzen 
im bisherigen Umfang. Insbesondere wird die 
Auskunftspflicht gegenüber dem Rechnungshof 
durch das vorliegende Bundesgesetz nicht einge
schränkt. 

Abs. 1 regelt den Beginn der Aufnahme von 
Daten in das LFBIS. Im Hinblick auf die Viel
falt der Daten mußhiebei die aktuelle Bedeu
tung im Einzelfall geprüft werden, um beim Auf
bau' des Informationssystems wirtschaftlich und 
zweckmäßig vorgehen zu können. 

Abs. 2 stellt die Geheimhaltung der vor dem 
1. Jänner 1980 ermittelten bundesstatistischen 
Einzeldat:en im bisherigen Umfang sicher. 

Abs. 3 und 4 sind aus technisch-organisatori
schen Gründen notwendig. 

Zu § 11: 

Die Vollziehungsklausel steht in übereinstim
mung mit dem DSG (Abs. 1) und dem Bundes
ministeriengesetz 1973 (Abs. 2). 
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